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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Im Juni 2019 hiess der Nationalrat als erstbehandelnde Kammer die vom Bundesrat
vorgeschlagene Revision des Enteignungsgesetzes gut. Das Resultat der
Gesamtabstimmung lautete auf 141 Stimmen dafür und 43 Stimmen dagegen (0
Enthaltungen). Dabei geht es einerseits um verfahrenstechnische Anpassungen, denn
das gegenwärtige Gesetz stammt aus dem Jahr 1930. Damals gab es das nun
standardmässig angewandte Plangenehmigungsverfahren zum Beispiel noch gar nicht.
Ebenso soll bei grossen Geschäften der Beizug von hauptamtlichen
Kommissionsmitgliedern ermöglicht werden. Als künftige Wahlbehörde der Mitglieder
der Eidgenössischen Schätzungskommission schlug die RK-NR das Bundesgericht vor –
in Abweichung zum Bundesrat, der das Bundesverwaltungsgericht vorgesehen hatte.
Der Rat folgte hierzu seiner Kommission. Anderseits geht es auch um inhaltliche Fragen
wie die Höhe der Entschädigung bei Enteignungen ausserhalb des Baugebietes, deren
Festlegung schon die Motion des Bauernverbandspräsidenten Ritter (cvp, SG; Mo.
13.3196) angestossen hatte. Der Bundesrat hatte in seiner Vorlage darauf verzichtet,
dies einzubauen. Zu reden gab vor allem der von der Kommission vorgeschlagene
sechsfache Wert des ermittelten Höchstpreises gemäss Artikel 66 BGBB
(«Verkehrswert»), den der Bund zukünftig den von Kulturland Enteigneten zu entrichten
hätte. Trotz ausdrücklichen Hinweisen von Bundesrätin Sommaruga auf die mögliche
Verfassungswidrigkeit einer allzu hohen Entschädigung folgte der Rat seiner
Kommission in diesem Punkt mit 113 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Neben SVP,
CVP und BDP stimmten auch die Grünen dafür; dagegen waren SP, GLP sowie die grosse
Mehrheit der FDP. Anschliessend sprach sich eine Mehrheit aus SVP, FDP, BDP und zwei
Drittel der CVP gegen die Stärkung der Verfahrensrechte von Lärmbetroffenen aus,
allerdings knapp mit 98 zu 83 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Auch diese hatte die RK-NR in
Abweichung zum Bundesrat vorgeschlagen. Wie der Bundesrat war allerdings auch die
Mehrheit der Nationalrätinnen und -räte der Meinung, der Status quo genüge
diesbezüglich. Das Geschäft geht nun an den Ständerat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2019
SEAN MÜLLER

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat anfangs Dezember zum ersten Mal mit der
Revision des Enteignungsgesetzes. Umstritten war dabei vor allem die Höhe der
Entschädigung für Kulturlandverlust. Die Mehrheit der vorberatenden RK-SR hatte
beantragt, es bei der Entschädigung des ermittelten Höchstpreises nach Artikel 66
Absatz 1 des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) zu belassen. Eine
Minderheit – bestehend einzig aus den Herren Cramer (gps, GE) und Rieder (cvp, VS) –
hatte eine Erhöhung auf das Dreifache gefordert. Zuvor hatte der Nationalrat gar das
Sechsfache beschlossen. Nach kurzer Diskussion entschied sich der Rat mit 23 zu 20
Stimmen, der Minderheit zu folgen – trotz mahnender Worte von Bundesrätin
Sommaruga, dass auch «die Kommissionsminderheit mit dem Dreifachen des
ermittelten Höchstpreises [nur] weniger verfassungswidrig als der Nationalrat ist». Das
Geschäft geht nun in die Differenzbereinigung. In derselben Sitzung schrieb der
Ständerat bereits zwei parlamentarische Vorstösse ab, die eine Revision des
Enteignungsgesetzes gefordert hatten (Motion Regazzi 13.3023 und Motion Ritter
13.3196). 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2019
SEAN MÜLLER

Die Teilrevision des Enteignungsgesetzes ging in der Frühjahrssession 2020 in die
Differenzbereinigung. Umstritten war dabei lediglich die Höhe der Entschädigung bei
der Enteignung von landwirtschaftlichem Kulturland, wobei sich spezielle
Parteikonstellationen zeigten. Während die Kommissionsmehrheit dem
Kompromissvorschlag des Ständerates zustimmen wollte, der eine Erhöhung der
Entschädigung um das Dreifache des Schätzpreises forderte, machte sich eine
Minderheit I, bestehend aus SVP-Vertreterinnen und -Vertretern der Kommission, für
eine Erhöhung auf das Sechsfache und somit für den ursprünglichen Beschluss des
Nationalrates stark. Damit wolle man erreichen, dass landwirtschaftliches Kulturland
erhalten und somit nur sehr zurückhaltend enteignet werde, führte
Minderheitssprecher Reimann (svp, SG) im Plenum aus. Das Argument des
Kulturlandschutzes brachten ebenfalls die Mitte-Fraktion und die Fraktion der Grünen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
MARLÈNE GERBER
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vor, die sich im Lichte der aktuellen Beratung jedoch kompromissbereit zeigten und
beantragten, der Kommissionsmehrheit zu folgen (Faktor 3). Sie wehrten sich gegen das
Argument, dass eine Entschädigung, die über den Schätzpreis hinaus gehe,
verfassungswidrig sei und dass damit Gewinn erzielt würde. Beispielsweise brauche der
Anbau von Reben oder Obstbäumen an einem anderen Ort Zeit und werfe nicht
augenblicklich Ertrag ab; dies gäbe es bei der Entschädigung ebenfalls zu
berücksichtigen, weswegen eine Erhöhung dieser notwendig sei, um Gerechtigkeit zu
schaffen, führte etwa Nationalrat Bregy (cvp, VS) für die Mitte-Fraktion aus. Eine aus
FDP-, GLP- und SP-Mitgliedern bestehende Minderheit II wollte dem Bundesrat folgen
und dafür sorgen, dass die Entschädigung nicht über den geschätzten Wert hinaus geht
(Faktor 1). Wie Bundesrätin Sommaruga wiesen sie darauf hin, dass eine höhere
Entschädigung dem Verfassungsgrundsatz des Gewinnerzielungsverbots widerspreche,
die Wahl eines gewissen Faktors willkürlich sei und es so zu ungleich hohen
Entschädigungen komme, je nachdem, ob Kantone oder der Bund als Enteigner
auftreten. Mit 47 zu 132 Stimmen bei 13 Enthaltungen fand die Minderheit I über die
Reihen der SVP-Fraktion hinaus keine Unterstützung. In der Abstimmung zwischen dem
Antrag der Kommissionsmehrheit und der Minderheit II unterlagen die Bundesrätin und
die Minderheit II mit 75 zu 115 Stimmen bei 3 Enthaltungen, womit der Nationalrat diese
Differenz zum Ständerat aus dem Weg räumte. In den meisten übrigen Punkten stimmte
der Nationalrat dem Ständerat jeweils auf Anraten seiner Kommission diskussionslos zu.
Das Geschäft ging zurück an den Ständerat, der sich noch mit einer verbleibenden
Differenz zu befassen hat: Der Nationalrat bestärkte seine Ansicht, dass Mitglieder der
Schätzungskommission nach Vollendung des 68. Altersjahres aus der Kommission
ausscheiden sollen. 3

1) AB NR 2019, S. 786 ff.; Botschaft des Bundesrates vom 1.6.18; Medienmitteilung RK-NR vom 5.4.19
2) AB SR, 2019, S. 1067 ff.
3) AB NR, 2020, S. 239 ff.
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